
3ULYDWH�.UDQNHQYHUVLFKHUXQJ
,QIRUPDWLRQVEODWW�]X�9HUVLFKHUXQJVSURGXNWHQ

6�GGHXWVFKH�.UDQNHQYHUVLFKHUXQJ�D�*�
7DULIH

'HXWVFKODQG =3��=3��=3��=3�

6LH�HUKDOWHQ�LQ�GLHVHP�,QIRUPDWLRQVEODWW�HLQHQ�NXU]HQ�hEHUEOLFN��EHU�,KUHQ�9HUVLFKHUXQJVVFKXW]�LQ�GHQ�7DULIHQ
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8P�ZHOFKH�$UW�YRQ�9HUVLFKHUXQJ�KDQGHOW�HV�VLFK"
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:DV�LVW�YHUVLFKHUW"
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$XIZHQGXQJHQ�I�U�=DKQHUVDW]��ZLH�]XP�%HLVSLHO
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:DV�LVW�QLFKW�YHUVLFKHUW"
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��������������

*LEW�HV�'HFNXQJVEHVFKUlQNXQJHQ"

'LH�+|KH�GHU�9HUVLFKHUXQJVOHLVWXQJ�KlQJW�GDYRQ�DE�
ZHOFKHQ�7DULI�6LH�JHZlKOW�KDEHQ�XQG�ZHOFKH
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:R�ELQ�LFK�YHUVLFKHUW"

9HUVLFKHUW�VLQG�+HLOEHKDQGOXQJHQ�LQ�(XURSD�
%HL�9HUOHJXQJ�GHV�JHZ|KQOLFKHQ�$XIHQWKDOWV�LQ
HLQHQ�6WDDW�LQQHUKDOE�GHV�(XURSlLVFKHQ
:LUWVFKDIWVUDXPV�ZLUG�GDV�9HUVLFKHUXQJVYHUKlOWQLV
RKQH�8QWHUEUHFKXQJ�IRUWJHVHW]W�
�:HLWHUH�,QIRUPDWLRQHQ�KLHU]X�ILQGHQ�6LH�LP
$OOJHPHLQHQ�7HLO�GHU�$OOJHPHLQHQ
9HUVLFKHUXQJVEHGLQJXQJHQ�I�U�GLH
.UDQNHQ�=XVDW]YHUVLFKHUXQJ���������������

:HOFKH�9HUSIOLFKWXQJHQ�KDEH�LFK"

�����D������ �
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GLH�%HLWUlJH�DXIJUXQG�GHU
%HLWUDJVDQSDVVXQJVNODXVHO�N|QQHQ�6LH�GDV
EHWURIIHQH�9HUVLFKHUXQJVYHUKlOWQLV�ELV�XQG�]XP
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.UDQNHQ�=XVDW]YHUVLFKHUXQJ�����������������GLH
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Einleitung

Mit einer Kranken-Zusatzversicherung bei der Süddeutschen Krankenversicherung (SDK) haben Sie eine gute Ent-
VFKHLGXQJ�JHWURႇHQ��:LU�XQWHUVW�W]HQ�6LH�JHUQH�EHL�DOOHQ�)UDJHQ�UXQG�XP�,KUH�*HVXQGKHLW�
,Q�GLHVHQ�$OOJHPHLQHQ�9HUVLFKHUXQJVEHGLQJXQJHQ��$9%��¿QGHQ�6LH�DOOH�5HJHOXQJHQ�UXQG�XP�,KUH�9HUVLFKHUXQJ��'D-
EHL�VLQG�DXFK�)DFKEHJULႇH�QRWZHQGLJ��GLH�QLFKW�LPPHU�OHLFKW�]X�YHUVWHKHQ�VLQG��(LQLJH�ZLFKWLJH�)DFKEHJULႇH�KDEHQ�
wir fett hervorgehoben. Diese erklären wir Ihnen in einem Glossar ab Seite 10.
Noch ein Hinweis:
Wir unterscheiden den Versicherungsnehmer und die versicherte Person voneinander. Sie sind Versicherungsneh-
mer, wenn Sie den Vertrag abgeschlossen haben. Wenn Sie sich selbst versichert haben, sind Sie gleichzeitig auch 
die versicherte Person.
Sie können auch eine andere Person versichert haben. Dann sind Sie Versicherungsnehmer und die Person, für die 
Sie diesen Vertrag abgeschlossen haben, ist die versicherte Person.

A. Der Versicherungsschutz

1. Gegenstand und Umfang des Versicherungsschutzes

(1) Wir bieten Ihnen oder einer versicherten Person Versicherungsschutz bei Krankheiten, Unfällen und anderen 
Ereignissen, die in diesen Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) genannt sind.
Im Versicherungsfall ersetzen wir Ihnen oder einer versicherten Person die Kosten für Heilbehandlung und sonstige 
YHUHLQEDUWH�/HLVWXQJHQ��'HQ�8PIDQJ�GHV�9HUVLFKHUXQJVVFKXW]HV�¿QGHQ�6LH

�� im Versicherungsschein,
�� in separaten schriftlichen Vereinbarungen,
�� in diesen AVB und den dazugehörigen Tarifbeschreibungen,
�� in den gesetzlichen Vorschriften.

)�U�GHQ�9HUWUDJ�JLOW�GHXWVFKHV�5HFKW�
(2) Der Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen Krank-
heit oder den Folgen eines Unfalls. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung. Er endet, wenn nach 
medizinischem Befund keine Behandlungsbedürftigkeit mehr besteht.
In folgender Situation entsteht ein neuer Versicherungsfall: Die Heilbehandlung muss auf eine Krankheit oder die 
Folge eines Unfalls ausgeweitet werden. Die Folge eines Unfalls darf mit der bisher behandelten Krankheit nicht 
ursächlich zusammenhängen.
(3) Als Versicherungsfall gelten auch

�� Untersuchungen und medizinisch notwendige Behandlungen wegen Schwangerschaft und die Entbindung,
�� Fehlgeburten und der nicht rechtswidrige Schwangerschaftsabbruch nach § 218a Absatz 2 und 3 Strafgesetz-

buch (StGB) (medizinische und kriminogene Indikation),
�� ambulante Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten (Vorsorgeuntersuchungen),
�� der Todesfall, wenn dafür Leistungen mit uns vereinbart sind.

2. Geltungsbereich des Versicherungsschutzes

(1) Sie oder die versicherte Person halten sich vorübergehend im Ausland auf. Dann besteht der Versicherungs-
schutz weiter.
(2) Wenn Sie oder die versicherte Person den gewöhnlichen Aufenthalt in 

�� einen Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU),
oder

�� HLQHQ�DQGHUHQ�9HUWUDJVVWDDW�GHV�$ENRPPHQV��EHU�GHQ�(XURSlLVFKHQ�:LUWVFKDIWVUDXP��(:5�
verlegen, gilt: die Versicherung wird ohne Unterbrechungen fortgesetzt.
In folgendem Fall gehen wir von einer Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts aus: Sie oder die versicherte Person 
verbringen zusammenhängend mehr als 182 Tage außerhalb Deutschlands. Vorübergehende Unterbrechungen zäh-
OHQ�ZLU�]X�GHP�$XIHQWKDOW�LP�$XVODQG��'DV�VLQG�]XP�%HLVSLHO��8UODXE��5HLVHQ�RGHU�.UDQNHQKDXVDXIHQWKDOWH�

3. Umwandlung des Versicherungsschutzes, Tarifwechselrecht

6LH�KDEHQ�GDV�5HFKW��GLH�EHVWHKHQGH�9HUVLFKHUXQJ�LQ�HLQHQ�gleichartigen Versicherungsschutz umzuwandeln.
Voraussetzung:
Sie oder die versicherte Person sind versicherungsfähig.
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So gehen wir nach Ihrem Antrag auf Umwandlung vor:
�� Wir nehmen Ihren Antrag in einer angemessenen Frist an.
�� 'LH�HUZRUEHQHQ�5HFKWH�EOHLEHQ�HUKDOWHQ�
�� Wenn wir nach den technischen Berechnungsgrundlagen Alterungsrückstellungen für Ihren Vertrag ge-

bildet haben, rechnen wir diese im neuen Tarif mit Alterungsrückstellungen an.
�� Wenn der neue Versicherungsschutz höher oder umfassender ist, können wir für die Mehrleistungen einen 

angemessenen Risikozuschlag�YHUODQJHQ��0HKU�GD]X�¿QGHQ�6LH�LQ�$EVFKQLWW�%����$EVDW]���
�� Alternativ können wir auch einen Leistungsausschluss mit Ihnen vereinbaren.

Ausnahme:
Sie haben keinen Anspruch auf Umwandlung des Versicherungsschutzes, wenn

�� bei Anwartschaftsversicherungen der Grund für die Anwartschaft noch besteht
oder

�� der Vertrag befristet ist.
Der Wechsel in einen Tarif, bei dem die Beiträge geschlechtsabhängig berechnet sind, ist rechtlich nicht möglich.

4. Beginn des Versicherungsschutzes, Versicherungsjahr

���� ,KUHQ�9HUVLFKHUXQJVEHJLQQ�¿QGHQ�6LH�LQ�,KUHP�9HUVLFKHUXQJVVFKHLQ��'HU�9HUVLFKHUXQJVVFKXW]�EHJLQQW�DE�GHP�
dort genannten Zeitpunkt. Er beginnt aber nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrags.
Der Abschluss des Vertrags liegt in jedem Fall dann vor, wenn Sie Folgendes von uns erhalten haben:

�� den Versicherungsschein 
oder 

�� eine Annahmeerklärung.
(2) Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind, leisten wir nicht. Für Versi-
cherungsfälle, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags eingetreten sind, leisten wir für die ab dem Versiche-
rungsbeginn entstandenen Kosten.
(3) Bei Änderungen des Vertrags gelten die Absätze 1 und 2 für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschut-
zes.
���� 6LH�VFKOLH�HQ�GHQ�9HUWUDJ�LQ�GHU�5HJHO�I�U�HLQ�Versicherungsjahr ab. Bei Änderungen des Vertrags rechnen wir 
die Dauer der bisherigen Versicherung an.
Der Vertrag verlängert sich um ein Versicherungsjahr, wenn Sie ihn nicht 3 Monate vor Ablauf in Textform kündi-
gen. Über die Möglichkeit der Kündigung werden wir Sie nicht separat informieren.
Ein Versicherungsjahr ist die Zeit vom 01. Juli eines Jahres bis zum 30. Juni des folgenden Jahres. Das erste Ver-
sicherungsjahr ist die Zeit vom Versicherungsbeginn bis zum 30. Juni.

5. Beginn des Versicherungsschutzes bei Neugeborenen und Adoptivkindern

(1) Bei Neugeborenen beginnt der Versicherungsschutz ohne Risikozuschläge oder Leistungsausschlüsse ab 
der Geburt.
Voraussetzungen:

�� Ein Elternteil ist zur Zeit der Geburt bei uns versichert.
�� Wir erhalten die Anmeldung zur Versicherung des Kindes spätestens 2 Monate nach dem Tag der Geburt. 
�� Die Versicherung erfolgt rückwirkend ab Geburt.

(2) Der Versicherungsschutz darf nicht höher oder umfassender sein als der des am höchsten oder umfassendsten 
versicherten Elternteils.
Der Versicherungsschutz umfasst dabei innerhalb des gewählten Tarifs auch Geburtsschäden, angeborene Krank-
heiten und andere körperliche Beeinträchtigungen. Dies können beispielsweise Behinderungen sein.
(3) Die Adoption steht der Geburt eines Kindes gleich. Bei Adoptionen beginnt der Versicherungsschutz ab dem 
Zeitpunkt der Adoption.
Voraussetzungen:

�� Wir erhalten die Anmeldung des Kindes zur Versicherung rückwirkend ab Adoptionsbeginn, spätestens 2 Mo-
nate nach dem Tag der Adoption 
und

�� das Kind ist bei der Adoption noch minderjährig.
'D�EHL�HLQHU�$GRSWLRQ�HLQ�HUK|KWHV�5LVLNR�I�U�9RUHUNUDQNXQJHQ�EHVWHKHQ�NDQQ��G�UIHQ�ZLU�PLW�,KQHQ�HLQHQ�Risikozu-
schlag vereinbaren. Dieser Risikozuschlag beträgt maximal 100 %.
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6. Wartezeiten

5HJHOXQJHQ�]X�GHQ�:DUWH]HLWHQ�ULFKWHQ�VLFK�QDFK�GHP�MHZHLOV�YHUHLQEDUWHQ�7DULI�

��� 8PIDQJ�GHU�/HLVWXQJVSÀLFKW

(1) Art und Höhe unserer Leistungen ergeben sich aus diesen Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Teil I und II) 
und den gesetzlichen Vorschriften.
(2) Wir leisten im vertraglichen Umfang für Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und Arzneimittel, die von 
der Schulmedizin überwiegend anerkannt sind.
Darüber hinaus leisten wir auch für Methoden und Arzneimittel, die

�� angewandt werden, weil es keine schulmedizinischen Methoden oder Arzneimittel gibt
oder

�� sich in der Praxis als ebenso erfolgversprechend bewährt haben.
Für die Methoden und Arzneimittel, die sich in der Praxis bewährt haben, gilt:
Wir dürfen unsere Leistungen auf den Betrag reduzieren, der bei der Anwendung vorhandener schulmedizinischer 
Methoden oder Arzneimittel angefallen wäre.
���� 9RU� %HJLQQ� HLQHU� +HLOEHKDQGOXQJ�� GHUHQ� .RVWHQ� YRUDXVVLFKWOLFK� K|KHU� VLQG� DOV� ������ (85�� LQIRUPLHUHQ� ZLU�
Sie gerne über den Umfang Ihres Versicherungsschutzes. Bitte senden Sie Ihre Anfrage an uns in Textform 
(Leistung@sdk.de). Wir antworten Ihnen spätestens nach 4 Wochen. Ist die Durchführung der Heilbehandlung drin-
gend, informieren wir Sie unverzüglich, spätestens nach 2 Wochen. Wir berücksichtigen dabei Ihre Unterlagen, 
beispielsweise Kostenvoranschläge.
Die Frist beginnt, wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben. Wenn wir Sie nicht innerhalb der Frist informieren, gilt die 
Heilbehandlung als medizinisch notwendig. Dies gilt ab dem Zeitpunkt nicht mehr, ab dem wir die fehlende medizini-
sche Notwendigkeit der Behandlung nachgewiesen haben.
(5) Wir geben Ihnen oder der versicherten Person auf Wunsch Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stel-
lungnahmen. Dies gilt für Gutachten und Stellungnahmen, die wir eingeholt haben, um zu prüfen, ob eine medizini-
sche Behandlung notwendig ist.
Sie, die versicherte Person oder ein gesetzlicher Vertreter können auch verlangen, dass wir einem bestimmten Arzt 
RGHU�5HFKWVDQZDOW�$XVNXQIW�RGHU�(LQVLFKW�JHEHQ��
Voraussetzung:
Der Auskunft an oder der Einsicht durch Sie oder die versicherte Person stehen erhebliche therapeutische oder 
sonstige erhebliche Gründe entgegen.
Wenn Sie das Gutachten oder die Stellungnahme auf unsere Veranlassung eingeholt haben, erstatten wir Ihnen die 
entstandenen Kosten.

��� (LQVFKUlQNXQJHQ�GHU�/HLVWXQJVSÀLFKW

(1) Wir leisten nicht für
1a. durch Kriegsereignisse in Deutschland verursachte oder als Wehrdienstbeschädigung anerkannte

�� Krankheiten sowie deren Folgen
und

�� Folgen von Unfällen
und

�� Todesfälle.
1b. durch Kriegsereignisse außerhalb Deutschlands verursachte oder als Wehrdienstbeschädigung anerkannte

�� Krankheiten sowie deren Folgen
und

�� Folgen von Unfällen
und

�� Todesfälle.
Voraussetzung:
'DV�$XVZlUWLJH�$PW�KDW�I�U�GDV�EHWUHႇHQGH�*HELHW�YRU�%HJLQQ�GHV�$XIHQWKDOWV�LP�$XVODQG�HLQH�5HLVHZDUQXQJ�
DXVJHVSURFKHQ��:LUG�HLQH�5HLVHZDUQXQJ�ZlKUHQG�GHV�$XIHQWKDOWV�LP�$XVODQG�DXVJHVSURFKHQ��EHVWHKW�ZHLWHU-
hin Versicherungsschutz. Dies gilt solange, bis die Ausreise aus dem Kriegsgebiet gefahrlos möglich ist.
2. von Ihnen oder der versicherten Person vorsätzlich herbeigeführte Krankheiten und Unfälle einschließlich 

deren Folgen.
3. Entwöhnungsmaßnahmen bei Suchterkrankungen wie zum Beispiel Abhängigkeit von Alkohol oder Drogen-

sucht.
���%HKDQGOXQJ�GXUFK�bU]WH��=DKQlU]WH��+HLOSUDNWLNHU�XQG� LQ�VWDWLRQlUHQ�(LQULFKWXQJHQ��GHUHQ�5HFKQXQJHQ�ZLU�

aus wichtigem Grunde von der Erstattung ausgeschlossen haben. Ein wichtiger Grund kann beispielsweise 
vorliegen, wenn ein Fehlverhalten bei der Abrechnung wiederholt zu berechtigten Beanstandungen führte.
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Das gilt nur:
�� Wenn die Behandlung begonnen wurde, nachdem wir Sie über den Leistungsausschluss benachrichtigt 

haben
und

�� für Kosten, die nach Ablauf von 3 Monaten seit der Benachrichtigung entstanden sind. Der Versicherungs-
fall darf aber zum Zeitpunkt der Benachrichtigung noch nicht abgeschlossen gewesen sein.

5. Behandlungen durch Ehepartner, Lebenspartner nach § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz, Eltern oder Kinder. 
1DFKJHZLHVHQH�6DFKNRVWHQ�HUVWDWWHQ�ZLU�ZLH�WDULÀLFK�YHUHLQEDUW��6DFKNRVWHQ�VLQG�EHLVSLHOVZHLVH�$U]QHLPLWWHO�
oder Verbandsmaterial.

���HLQH�8QWHUEULQJXQJ�ZHJHQ�3ÀHJHEHG�UIWLJNHLW�RGHU�9HUZDKUXQJ��EHLVSLHOVZHLVH�HLQH�6LFKHUXQJVYHUZDKUXQJ�
in der Psychiatrie.

(2) Wir können unsere Leistungen auf einen angemessenen Betrag senken, wenn
�� eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahmen, für die Leistungen vereinbart sind, das medizinisch notwen-

dige Maß übersteigt
oder

�� für eine medizinisch notwendige Heilbehandlung oder für sonstige Maßnahmen, für die Leistungen vereinbart 
sind, eine unangemessen hohe Vergütung berechnet wird.

(3) In folgenden Fällen müssen wir nur für Kosten leisten, die trotz gesetzlicher Leistungen notwendig bleiben:
Sie oder die versicherte Person haben Anspruch auf Leistungen

�� aus der gesetzlichen Unfallversicherung
oder

�� DXV�GHU�JHVHW]OLFKHQ�5HQWHQYHUVLFKHUXQJ
oder

�� einer gesetzlichen Heilfürsorge
oder

�� der Unfallfürsorge.
(4) Haben Sie oder eine versicherte Person wegen desselben Versicherungsfalles einen Anspruch gegen mehrere 
Kostenträger (beispielsweise andere Versicherungen), gilt: Die gesamte Erstattung darf nicht höher sein als die ge-
samten Kosten.

9. Voraussetzungen für die Auszahlung unserer Leistungen

(1) Wir müssen nur dann leisten, wenn Sie oder die versicherte Person uns die geforderten Nachweise vorlegen. 
Diese Nachweise werden unser Eigentum. Als Nachweise gelten:

�� 5HFKQXQJHQ�LP�2ULJLQDO��DXFK�LQ�HOHNWURQLVFKHU�)RUP��VRZLH�.RSLHQ�YRQ�5HFKQXQJHQ�PLW�(UVWDWWXQJVQDFK-
weis eines anderen Kostenträgers (beispielsweise einer anderen Versicherung).

���� 'LH�5HFKQXQJHQ�P�VVHQ�HQWKDOWHQ�
�� Name der behandelten Person,
�� Bezeichnung der Krankheit,
�� Angaben über die erbrachten Leistungen des Behandelnden mit Nummern des jeweiligen Gebührenverzeich-

nisses, 
�� das dazugehörige Behandlungsdatum, 
�� zusätzlich bei stationären Leistungen: Tag der Aufnahme und Entlassung sowie Bettenzahl des beanspruch-

ten Zimmers.
(3) Sie erhalten die vertraglichen Leistungen, nachdem wir festgestellt haben, ob und in welcher Höhe wir leisten 
müssen. Für die Fälligkeit unserer Leistungen gilt § 14 Versicherungsvertragsgesetz (VVG – siehe Anhang).
(4) Die Leistung können nur Sie als Versicherungsnehmer verlangen.
Ausnahme:
Wir leisten an die versicherte Person, wenn Sie uns diese in Textform als empfangsberechtigt für deren Leistungen 
genannt haben.
(5) Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten durch eine Krankheit rechnen wir in Euro um. Es gilt dafür 
der Kurs des Tages, an dem wir die Belege erhalten. Kosten für die Überweisung der Leistungen und für Überset-
zungen können wir von den Leistungen abziehen.
(6) Ansprüche auf Leistungen können Sie weder abtreten noch verpfänden.
(7) Sie oder die versicherte Person haben eine „Card für Privatversicherte“ erhalten. Dann kann das Krankenhaus 
die Kosten für die stationäre Behandlung direkt mit uns abrechnen.
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10. Ende des Versicherungsschutzes

Wenn der Versicherungsvertrag beendet ist, haben Sie oder die versicherte Person auch keinen Versicherungs-
schutz mehr. Dies gilt auch für noch nicht abgeschlossene Versicherungsfälle.

B. Beitrag

1. Beitragszahlung, Verzug

(1) Der Beitrag ist ein Monatsbeitrag. Wir berechnen ihn vom Versicherungsbeginn an. Sie müssen den Beitrag zum 
Ersten eines jeden Monats zahlen.
(2) Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Bei einem späte-
ren Versicherungsbeginn müssen Sie den ersten Beitrag zu diesem späteren Zeitpunkt zahlen.
(3) Die nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrages oder eines Folgebeitrages kann dazu führen, dass Sie Ihren 
Versicherungsschutz verlieren. Die Voraussetzungen dafür sind in § 37 und § 38 Versicherungsvertragsgesetz (VVG 
– siehe Anhang) geregelt. Wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt haben und wir Sie in Textform gemahnt 
haben, gilt: Sie müssen die nachgewiesenen Mahnkosten zahlen. Darüber hinaus können wir von Ihnen Zinsen für 
GHQ�9HU]XJ�XQG�YRQ�'ULWWHQ�LQ�5HFKQXQJ�JHVWHOOWHQ�.RVWHQ�XQG�*HE�KUHQ�IRUGHUQ��'DV�N|QQHQ�EHLVSLHOVZHLVH�*H-
bühren für fehlgeschlagene Lastschriften oder Gerichtskosten sein.
���� %HL�%HHQGLJXQJ�GHV�9HUWUDJHV�JHOWHQ�IROJHQGH�5HJHOXQJHQ�

�� Beendigung vor Ablauf der Vertragslaufzeit: Uns steht der Teil des Beitrags für den Zeitraum zu, in dem der 
Versicherungsschutz bestanden hat.

�� %HHQGLJXQJ� GXUFK� 5�FNWULWW� QDFK� � ���$EVDW]� �� 9HUVLFKHUXQJVYHUWUDJVJHVHW]� �99*� ±� VLHKH�$QKDQJ��� 8QV�
VWHKW�GHU�%HLWUDJ�]X��ELV�GLH�(UNOlUXQJ�GHV�5�FNWULWWV�ZLUNVDP�ZLUG�

�� Beendigung durch Anfechtung wegen arglistiger Täuschung: Uns steht der Beitrag zu, bis die Anfechtung 
wirksam wird.

�� Treten wir vom Vertrag zurück, weil Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt haben, können wir eine 
angemessene Gebühr verlangen.

2. Beitragsberechnung

(1) Wir berechnen die Beiträge nach den gesetzlichen Vorschriften. Die genaue Berechnung ist in unseren techni-
schen Berechnungsgrundlagen festgelegt.
(2) Bei Änderungen der Beiträge können wir auch separat vereinbarte Risikozuschläge entsprechend ändern.
���� %HL�HLQHU�bQGHUXQJ�GHV�9HUWUDJV�NDQQ�HLQ�HUK|KWHV�5LVLNR�EHVWHKHQ��,Q�GLHVHP�)DOO�N|QQHQ�ZLU�I�U�GHQ�KLQ]X-
kommenden Teil des Versicherungsschutzes einen angemessenen Zuschlag fordern. Diesen berechnen wir zusätz-
OLFK�]XP�%HLWUDJ��'HU�=XVFKODJ�ULFKWHW�VLFK�QDFK�GHQ�5LFKWOLQLHQ��PLW�GHQHQ�ZLU�HUK|KWH�5LVLNHQ�DXVJOHLFKHQ�

C. Obliegenheiten – worauf Sie achten müssen

1. Allgemeine Obliegenheiten

(1) Sie und die empfangsberechtigte versicherte Person müssen uns auf Verlangen jede Auskunft erteilen, die not-
wendig ist zur Feststellung

�� des Versicherungsfalles, 
�� XQVHUHU�/HLVWXQJVSÀLFKW�

und
�� des Leistungsumfangs.

���� 'LH�YHUVLFKHUWH�3HUVRQ�LVW�YHUSÀLFKWHW��VLFK�DXI�XQVHU�9HUODQJHQ�GXUFK�HLQHQ�YRQ�XQV�EHDXIWUDJWHQ�$U]W�XQWHU-
suchen zu lassen. Dies gilt, wenn die Untersuchung zur Feststellung nach Absatz 1 erforderlich ist. Die Kosten der 
Untersuchung übernehmen wir.
(3) Die versicherte Person muss für die Minderung des Schadens sorgen. Das bedeutet: Sie muss alle Handlungen 
unterlassen, die für die Genesung hinderlich sind.
Ein Beispiel: Wenn der Arzt ihr ausdrücklich Bettruhe verordnet, muss sie sich daran halten. 

2. Obliegenheiten bei Ansprüchen gegen Dritte

(1) Haben Sie oder eine versicherte Person Ersatzansprüche gegen Dritte, müssen Sie diese Ansprüche schriftlich 
DQ�XQV�DEWUHWHQ��(LQ�'ULWWHU�LVW�EHLVSLHOVZHLVH�HLQ�8QIDOOJHJQHU��'LH�3ÀLFKW�]XU�$EWUHWXQJ�EHVWHKW�ELV�]X�GHU�+|KH��LQ�
der Sie von uns Ersatz erhalten. Mit Ersatz meinen wir die Erstattung von Kosten sowie Sach- und/oder Dienstleis-
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WXQJHQ��'LHVH�5HJHOXQJ�JLOW�XQDEKlQJLJ�YRQ�GHP�JHVHW]OLFKHQ�)RUGHUXQJV�EHUJDQJ�QDFK�� ���9HUVLFKHUXQJVYHU-
tragsgesetzes (VVG).
(2) Sie oder die versicherte Person müssen einen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienen-
GHV�5HFKW�ZDKUHQ��'DEHL�P�VVHQ�6LH�GLH�JHOWHQGHQ�)RUPHQ�XQG�)ULVWHQ�EHDFKWHQ�XQG�XQV�EHL�GHU�'XUFKVHW]XQJ�
unserer Ansprüche wenn nötig unterstützen.
Ein Beispiel: Sie haben einen unverschuldeten Unfall, in dessen Folge Heilbehandlungskosten entstehen. Sie dürfen 
QLFKW�RKQH�5�FNVSUDFKH�PLW�XQV�DXI�,KUH�$QVSU�FKH�YHU]LFKWHQ��,KUH�$QVSU�FKH�N|QQHQ�]XP�%HLVSLHO�6FKDGHQHU-
satzansprüche gegen den Unfallgegner sein.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch in folgenden Fällen entsprechend: Sie oder eine versicherte Person haben 
HLQHQ�$QVSUXFK�DXI�5�FN]DKOXQJ�YRQ�(QWJHOWHQ��ZHLO�

�� Sie an einen Leistungserbringer ohne rechtlichen Grund gezahlt
und

�� dafür von uns vertraglich vereinbarte Leistungen erhalten haben.

3. Folgen von Obliegenheitsverletzungen

(1) Sie oder eine versicherte Person verletzen eine Obliegenheit aus dem Abschnitt C.1. Dann dürfen wir unsere 
Leistung ganz oder teilweise kürzen. 
Dabei beachten wir die in § 28 Absätze 2 bis 4 Versicherungsvertragsgesetz (VVG – siehe Anhang) genannten Ein-
schränkungen.
(2) Sie oder eine versicherte Person verletzen vorsätzlich die Obliegenheiten aus Abschnitt C.2. Dann müssen wir 
nicht leisten. 
Voraussetzung:
Wegen der vorsätzlichen Verletzung der Obliegenheit können wir keinen Ersatz von dem Dritten oder dem Leis-
tungserbringer erhalten. 
Bei einer grob fahrlässigen Verletzung dieser Obliegenheiten dürfen wir unsere Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis kürzen.
(3) Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person stehen Ihrer Kenntnis und Ihrem Verschulden gleich.

D. Ende der Versicherung

1. Kündigung durch Sie

(1) Sie können die Versicherung zum Ende eines jeden Versicherungsjahres mit einer Frist von 3 Monaten kündi-
gen.
(2) Sie können die Versicherung auch nur für einzelne versicherte Personen oder Tarife kündigen.
(3) In folgenden Fällen können Sie die Versicherung für eine versicherte Person kündigen:

�� Durch eine Vereinbarung im Vertrag hat sich der Beitrag bei Erreichen eines bestimmten Lebensalters geän-
dert. Es gilt dann der Beitrag für ein anderes Lebensalter oder eine andere Altersgruppe.

�� Der Beitrag hat sich wegen einer vertraglich vereinbarten Umstellung auf Beiträge mit Alterungsrückstellung 
geändert.

Ein Beispiel: Die versicherte Person setzt die Versicherung nach dem Ausscheiden aus der betrieblichen Kranken-
versicherung in einem Tarif mit Alterungsrückstellungen fort.
Voraussetzung:
Eine Kündigung ist nur möglich, wenn sich der Beitrag für die versicherte Person durch die Änderung erhöht.
Sie müssen innerhalb von zwei Monaten nach der Änderung kündigen. Der Vertrag endet dann zu dem Zeitpunkt, in 
dem die Beitragserhöhung wirksam wird.
���� 6LH�N|QQHQ�GLH�9HUVLFKHUXQJ�I�U�HLQH�EHWURႇHQH�YHUVLFKHUWH�3HUVRQ�LQQHUKDOE�YRQ���0RQDWHQ�N�QGLJHQ��QDFK-
dem wir Sie informiert haben, dass wir

�� die Beiträge auf Grund der Beitragsanpassungsklausel im versicherten Tarif erhöhen
oder

�� unsere Leistungen nach Abschnitt F.3. Absatz 1 mindern.
Die Kündigung ist dann ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung gültig.
Ausnahme:
Bei einer Erhöhung des Beitrags können Sie die Versicherung kündigen, bis die Erhöhung wirksam wird.
���� :LU�KDEHQ�GLH�$QIHFKWXQJ��GHQ�5�FNWULWW�RGHU�GLH�.�QGLJXQJ�QXU�I�U�HLQ]HOQH�YHUVLFKHUWH�3HUVRQHQ�RGHU�7DULIH�
HUNOlUW��'DQQ�KDEHQ�6LH�IROJHQGHV�5HFKW��6LH�N|QQHQ�YHUODQJHQ��GDVV�ZLU�GLH��EULJHQ�7HLOH�GHU�9HUVLFKHUXQJ�DXIKH-
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ben. Dafür gilt eine Frist von 2 Wochen, nachdem Sie unsere Erklärung über die Vertragsänderung erhalten haben. 
Die Aufhebung ist dann zu folgenden Zeitpunkten wirksam:

�� %HL�$QIHFKWXQJ�RGHU�5�FNWULWW��=XP�(QGH�GHV�0RQDWV��LQ�GHP�6LH�XQVHUH�(UNOlUXQJ�HUKDOWHQ�KDEHQ�
�� Bei Kündigung: Ab dem Zeitpunkt, an dem die Kündigung wirksam wird.

(6) Kündigen Sie die Versicherung insgesamt oder für einzelne versicherte Personen, haben die versicherten Per-
VRQHQ�GDV�5HFKW��GHQ�9HUWUDJ�IRUW]XVHW]HQ��'DEHL�P�VVHQ�GLH�YHUVLFKHUWHQ�3HUVRQHQ�GHQ�N�QIWLJHQ�9HUVLFKHUXQJV-
nehmer nennen. Die versicherten Personen müssen diese Erklärung innerhalb von 3 Monaten nach der Kündigung 
DEJHEHQ��$OV�ELVKHULJHU�9HUVLFKHUXQJVQHKPHU�P�VVHQ�6LH�QDFKZHLVHQ��GDVV�GLH�EHWURႇHQHQ�YHUVLFKHUWHQ�3HUVRQHQ�
Ihre Kündigungserklärung kannten. Sonst ist die Kündigung unwirksam.
(7) Wenn wir für Ihre Tarife Alterungsrückstellungen bilden, können Sie und die versicherten Personen den ge-
kündigten Vertrag als Anwartschaftsversicherung fortsetzen. Wir müssen den Antrag auf Umwandlung des Ver-
trags innerhalb von 3 Monaten erhalten, nachdem die Kündigung wirksam wurde.

2. Kündigung durch uns

(1) Wir verzichten auf unser ordentliches Kündigungsrecht.
(2) Die gesetzlichen Bestimmungen über das außerordentliche Kündigungsrecht gelten weiterhin.
(3) Wir können die Kündigung auf einzelne versicherte Personen oder Tarife beschränken.
(4) Kündigen wir die Versicherung insgesamt oder für einzelne versicherte Personen, gilt Abschnitt D.1. Absatz 6 
Satz 1 bis 3 entsprechend.

3. Sonstige Gründe für die Beendigung einer Versicherung

(1) Die Versicherung endet mit dem Tod des Versicherungsnehmers. Die versicherten Personen haben aber das 
5HFKW��GHQ�9HUWUDJ�IRUW]XVHW]HQ��'DEHL�P�VVHQ�VLH�GHQ�N�QIWLJHQ�9HUVLFKHUXQJVQHKPHU�QHQQHQ��'LH�(UNOlUXQJ�P�V-
sen sie innerhalb von 2 Monaten nach dem Tod des Versicherungsnehmers abgeben.
(2) Beim Tod einer versicherten Person endet die jeweilige Versicherung.
(3) Bei Verlegung Ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder dem der versicherten Person in einen Staat außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums, endet die Versicherung. Wir können den Vertrag auf Grund einer besonderen Ver-
einbarung fortsetzen. 
(4) Die Versicherung endet auch in diesem Fall: Wir dürfen Sie in dem Land, in das Sie oder die versicherte Person 
,KUHQ�$XIHQWKDOW�RGHU�JHZ|KQOLFKHQ�$XIHQWKDOW�YHUOHJW�KDEHQ��QLFKW�YHUVLFKHUQ��'DV�NDQQ�EHLVSLHOVZHLVH�]XWUHႇHQ��
wenn wir in diesem Land eine Erlaubnis zum Betreiben des Versicherungsgeschäfts benötigen. Die Versicherung 
endet ab dem Zeitpunkt, von dem an wir Sie oder die versicherte Person nicht mehr versichern dürfen.
���� %HL�HLQHU�UHFKWVNUlIWLJHQ�(KHVFKHLGXQJ�JLOW� IROJHQGH�5HJHOXQJ��-HGHU�(KHSDUWQHU�KDW�GDV�5HFKW��VHLQHQ�9HU-
tragsteil als selbstständigen Vertrag fortzusetzen. Dies gilt auch, wenn die Ehepartner getrennt leben.

E. Willenserklärungen und Informationen

Willenserklärungen und Informationen müssen Sie uns in Textform senden.
Ausnahme:
Wir haben mit Ihnen eine erleichterte Form vereinbart (beispielsweise telefonisch).

F. Sonstige Bestimmungen

1. Aufrechnung

Sie können gegen unsere Forderungen nur aufrechnen, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist.
Ausnahme:
*HJHQ�HLQH�)RUGHUXQJ�DXV�GHU�%HLWUDJVSÀLFKW�N|QQHQ�6LH�QLFKW�aufrechnen.

2. Gerichtsstand

(1) Für Klagen gegen Sie ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem Sie Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie keinen 
Wohnsitz haben, ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
(2) Klagen gegen uns können Sie bei dem für Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Gericht 
einreichen. Darüber hinaus können Sie Klagen gegen uns auch bei dem Gericht an unserem Firmensitz einreichen.
(3) Unabhängig davon, wer klagt, ist in diesen Fällen das Gericht an unserem Firmensitz zuständig:
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�� Sie verlegen nach Abschluss des Vertrags Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland
oder

�� Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt ist uns zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt.

3. Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen

(1) Wir können die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die Tarifbestimmungen bei einer nicht nur als vorü-
bergehend anzusehenden Änderung der Verhältnisse des Gesundheitswesens anpassen. 
Voraussetzungen:

�� Die Anpassungen erscheinen zur hinreichenden Wahrung der Interessen der Versicherungsnehmer notwendig
und

�� ein unabhängiger Treuhänder hat die Voraussetzungen für die Anpassungen geprüft und ihre Angemessenheit 
bestätigt.

Die Anpassungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Änderungen folgt. In der 
Mitteilung müssen wir Ihnen auch die wesentlichen Gründe für die Änderungen nennen.
���� :LU�N|QQHQ�HLQH�%HVWLPPXQJ�LQ�GHQ�$OOJHPHLQHQ�9HUVLFKHUXQJVEHGLQJXQJHQ�GXUFK�HLQH�QHXH�5HJHOXQJ�HUVHW-
zen, wenn diese für unwirksam erklärt wurde durch

�� höchstrichterliche Entscheidung 
oder 

�� einen bestandskräftigen Verwaltungsakt.
Voraussetzungen:

�� 'LH�QHXH�5HJHOXQJ�LVW�]XU�)RUWI�KUXQJ�GHV�9HUWUDJV�QRWZHQGLJ
oder

�� GHU�9HUWUDJ�Z�UGH�RKQH�QHXH�5HJHOXQJ�I�U�HLQH�9HUWUDJVSDUWHL�DXFK�XQWHU�%HU�FNVLFKWLJXQJ�GHU�,QWHUHVVHQ�GHU�
anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen.

'LH�QHXH�5HJHOXQJ�LVW�QXU�ZLUNVDP��ZHQQ�VLH�GDV�9HUWUDJV]LHO�ZDKUW�XQG�GLH�,QWHUHVVHQ�GHU�9HUVLFKHUXQJVQHKPHU�
DQJHPHVVHQ�EHU�FNVLFKWLJW��:LU�WHLOHQ�,KQHQ�GLH�QHXH�5HJHOXQJ�XQG�GLH�*U�QGH�GDI�U�PLW��=ZHL�:RFKHQ�QDFK�GLHVHU�
0LWWHLOXQJ�ZLUG�GLH�QHXH�5HJHOXQJ�%HVWDQGWHLO�,KUHV�9HUWUDJV�
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Leistungsübersicht

8QVHUH�ZLFKWLJVWHQ�7DULÀHLVWXQJHQ�QHQQHQ�ZLU�,KQHQ�LQ�GHU�IROJHQGHQ�hEHUVLFKW�
Wir erstatten aus dem jeweiligen Tarif für:

Zahnersatz und Zahnbehandlung

ZP5 ZP7 ZP9 ZP1
50 % 70 % 90 % 100 %

Zahnmedizinische Maßnahmen zur Vorsorge (Zahnprophylaxe, beispielsweise professionelle Zahnreinigung) 
pro Kalenderjahr

ZP5 ZP7 ZP9 ZP1
50 EUR 100 EUR 150 EUR 200 EUR

Besondere nicht medizinisch notwendige Maßnahmen zur Schmerzausschaltung bis 200 EUR pro 
Kalenderjahr

ZP5 ZP7 ZP9 ZP1
200 EUR 200 EUR 200 EUR 200 EUR

Kieferorthopädie nach Unfall (auch bei Erwachsenen)

ZP5 ZP7 ZP9 ZP1
50 % 70 % 90 % 100 %

Kieferorthopädie bei Kindern bei Beginn vor dem 18. Geburtstag

ZP5 ZP7 ZP9 ZP1
Prozentsatz 50 % 70 % 90 % 100 %
Maximale Leistung 1.500 EUR 2.100 EUR 2.700 EUR 3.000 EUR

Der Erstattungssatz gilt zusammen mit der Vorleistung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

=DKQVWDႇHO
Für Zahnersatz, Zahnbehandlung und kieferorthopädische Behandlung erstatten wir in den ersten Jahren ab Versi-
cherungsbeginn maximal:

ZP5 ZP7 ZP9 ZP1
Im ersten Kalenderjahr    500 EUR    700 EUR    900 EUR 1.000 EUR
In den ersten 2 Kalenderjahren 1.000 EUR 1.400 EUR 1.800 EUR 2.000 EUR
In den ersten 3 Kalenderjahren 1.500 EUR 2.100 EUR 2.700 EUR 3.000 EUR
In den ersten 4 Kalenderjahren 2.000 EUR 2.800 EUR 3.600 EUR 4.000 EUR

%HVWHKHQ�+|FKVWJUHQ]HQ�I�U�GLH�WDULÀLFKH�/HLVWXQJ��EHLVSLHOVZHLVH�I�U�GLH�.LHIHURUWKRSlGLH�EHL�.LQGHUQ��EHU�FNVLFK-
tigen wir diese.
Ein Beispiel: Sie sind im Tarif ZP5 versichert und reichen im ersten Kalenderjahr eine Rechnung für zwei Inlays in 
Höhe von 1.500 EUR ein. Die GKV zahlt 100 EUR. Sie erhalten von uns 500 EUR.
$E�GHP����.DOHQGHUMDKU�HUKDOWHQ�6LH�RGHU�HLQH�YHUVLFKHUWH�3HUVRQ�GLH�/HLVWXQJHQ�LQ�WDULÀLFKHP�8PIDQJ�
Wenn Sie Ihren Vertrag in einen Tarif mit höheren oder umfassenderen Leistungen umstellen, gilt:

�� DE�GHU�8PVWHOOXQJ�OHJHQ�ZLU�GLH�=DKQVWDႇHO�GHV�=LHOWDULIHV�]X�*UXQGH�
�� wir rechnen die bisher zurückgelegte Versicherungszeit sowie erhaltene Leistungen an.

Die Höchstbeträge gelten nicht, wenn die Kosten durch einen nach Versicherungsbeginn eingetretenen Unfall ver-
ursacht worden sind.
$XVI�KUOLFKH�,QIRUPDWLRQHQ�]X�GHQ�7DULÀHLVWXQJHQ�¿QGHQ�6LH�LQ�GHQ�QDFKIROJHQGHQ�$EVFKQLWWHQ�
,Q�GLHVHU�7DULIEHVFKUHLEXQJ�¿QGHQ�6LH�DOOH�5HJHOXQJHQ�I�U�GLH�]DKQlU]WOLFKH�+HLOEHKDQGOXQJ��'DEHL�VLQG�DXFK�)DFK-
EHJULႇH�QRWZHQGLJ��GLH�QLFKW�LPPHU�OHLFKW�]X�YHUVWHKHQ�VLQG��(LQLJH�ZLFKWLJH�)DFKEHJULႇH�KDEHQ�ZLU�fett hervorgeho-
ben. Diese erklären wir Ihnen in einem Glossar ab Seite 8.
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Aufnahmefähigkeit
In den Tarif aufgenommen werden Personen, deren gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland ist.

Versicherungsfähigkeit
Versicherungsfähig sind Personen, die 

�� bei einer GKV versichert sind oder dort einen Anspruch auf Familienversicherung haben
oder

�� einen Anspruch auf Heilfürsorge haben. 
Fällt eine der Voraussetzungen der Versicherungsfähigkeit weg, endet zu diesem Zeitpunkt der Tarif ZP.
Im Folgenden ist die Heilfürsorge der GKV hinsichtlich der Regelungen zu den Versicherungsleistungen des Tarifs 
gleichgestellt.

I. Unsere Leistungen

1. Zahnersatz

Wir ersetzen die erstattungsfähigen Kosten zusammen mit der Vorleistung der GKV zu:

ZP5 ZP7 ZP9 ZP1
50 % 70 % 90 % 100 %

Zum Beispiel:
�� Brücken,
�� Kronen (auch Einzelkronen),
�� implantologische Leistungen (beispielsweise Implantate und dafür notwendige Knochenaufbauten),
�� Veneers,
�� Verblendungen und individuelle Zahnfarbenbestimmung bis einschließlich Zahn 6,
�� Stiftzähne,
�� Prothesen,
�� Reparaturen von Zahnersatz.

Als Zahnersatz gelten auch die im Zusammenhang mit den genannten Behandlungen medizinisch notwendigen 
Leistungen wie:

�� Kieferabformungen,
�� Präparieren der Zähne,
�� Aufbaufüllungen,
�� Kurz- und Langzeitprovisorien,
�� Funktionsanalyse und Funktionstherapie (Gnathologie) in Verbindung mit Zahnersatz.

Für die Tarife ZP5, ZP7 und ZP9 gilt:
Wenn Sie oder die versicherte Person Zahnersatz als Regelversorgung durchführen lassen, erstatten wir zusam-
men mit der GKV 100 % der Kosten. Dazu gehören auch Material- und Laborkosten. Dafür legen Sie uns bitte den 
Heil- und Kostenplan mit dem Genehmigungsvermerk Ihrer GKV vor.

2. Zahnbehandlung

Wir ersetzen die erstattungsfähigen Kosten zusammen mit der Vorleistung der GKV zu:

ZP5 ZP7 ZP9 ZP1
50 % 70 % 90 % 100 %

Zum Beispiel:
�� NRQVHUYLHUHQGH�/HLVWXQJHQ��EHLVSLHOVZHLVH�=DKQI�OOXQJHQ��DXFK�.XQVWVWRႇI�OOXQJHQ��.RPSRVLW��XQG�6FKPHO]�

Dentin-Adhäsiv-Füllungen, oder Wurzelkanalbehandlungen),
�� chirurgische Leistungen (beispielsweise Wurzelspitzenresektion),
�� Inlays (auch Cerec-Inlays),
�� Onlays,
�� Overlays,
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�� Parodontalbehandlungen (beispielsweise VECTOR-Technologie, Schleimhauttransplantation oder Bakterien-/
DNA-Test),

�� zusätzliche Anwendung von Laser oder OP-Mikroskop, 
�� das Anfertigen und Eingliedern von Aufbissbehelfen (beispielsweise Schienen und Knirscherschienen, DROS-

Schienen),
�� Gnathologie in Verbindung mit Zahnbehandlung.

Als Zahnbehandlung gelten auch die im Zusammenhang mit den genannten Behandlungen medizinisch notwendi-
gen Leistungen wie:

�� Kieferabformungen,
�� Präparieren der Zähne,
�� Provisorien.

3. Zahnmedizinische Maßnahmen zur Vorsorge (Zahnprophylaxe)

Wir ersetzen je Kalenderjahr die erstattungsfähigen Kosten zu 100 % bis maximal:

ZP5 ZP7 ZP9 ZP1
50 EUR 100 EUR 150 EUR 200 EUR

Als Zahnprophylaxe gelten zum Beispiel:
�� Erstellen eines Status der Mundhygiene sowie gründliche Untersuchungen auf Zahn-, Mund- und Kieferkrank-

heiten,
�� %HXUWHLOHQ�GHU�0XQGK\JLHQH�XQG�GHV�=XVWDQGV�GHV�=DKQÀHLVFKV�VRZLH�GLH�.RQWUROOH�GHV�hEXQJVHUIROJV�HLQ-

schließlich weiterer Anleitungen,
�� Aufklären über Krankheitsursachen der Zähne und deren Vermeidung,
�� Fluoridieren zur Härtung des Zahnschmelzes,
�� Beseitigen von Zahnbelägen und Verfärbungen (professionelle Zahnreinigung)  

Ausnahme: Bleaching,
�� %HKDQGHOQ�YRQ�VHKU�HPS¿QGOLFKHQ�=DKQÀlFKHQ��
�� Zahnversiegelung (Fissurenversiegelung).

4. Kieferorthopädie

(1) Wir ersetzen die erstattungsfähigen Kosten zu:

ZP5 ZP7 ZP9 ZP1
Prozentsatz 50 % 70 % 90 % 100 %
Maximale Leistung 1.500 EUR 2.100 EUR 2.700 EUR 3.000 EUR

Voraussetzung:
Die Behandlung beginnt vor dem 18. Geburtstag.  
Die maximale Leistungsbegrenzung gilt während des gesamten Vertragslaufzeit.
Nicht  versichert ist der Eigenanteil, den Sie nach der Behandlung von der GKV zurückerhalten (§  29 SGB V).
Die Begrenzung auf die maximale Leistung gilt nicht, wenn die Behandlung durch einen nach Versicherungsbeginn 
eingetretenen Unfall verursacht worden ist. 
:LU�HUVWDWWHQ�DXFK�]XVlW]OLFKH�NLHIHURUWKRSlGLVFKH�/HLVWXQJHQ�LP�WDULÀLFKHQ�8PIDQJ��DOVR�VRJHQDQQWH�0HKUOHLVWXQ-
gen. Dazu gehören beispielsweise: 

�� 0LQL���.HUDPLN��RGHU�.XQVWVWRႇEUDFNHWV��
�� farblose Bögen, 
�� Lingualtechnik, 
�� festsitzende Retainer,
�� unsichtbare Zahnspangen (beispielsweise Invisalign).

(2) Für Behandlungen, die nach dem 18. Geburtstag beginnen, leisten wir nur, wenn diese wegen eines Unfalls not-
wendig werden. Der Unfall muss nach Versicherungsbeginn eingetreten sein. Wir ersetzen dann die erstattungsfä-
higen Kosten zusammen mit den Leistungen eines anderen Kostenträgers zu:

ZP5 ZP7 ZP9 ZP1
50 % 70 % 90 % 100 %
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Ein Unfall liegt in folgendem Fall vor: Die versicherte Person erleidet durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper 
wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Schädigung der Gesundheit.

5. Allgemeine Leistungen

,Q�=XVDPPHQKDQJ�PLW�GHQ�/HLVWXQJHQ�QDFK�=LႇHU������XQG���HUVWDWWHQ�ZLU�DXFK�GLH�.RVWHQ�I�U�DOOJHPHLQH�/HLVWXQJHQ��
beispielsweise:

�� Beratungen,
�� Heil- und Kostenpläne,
�� Anästhesien,
�� Röntgenbilder,
�� zahntechnischen Leistungen, die der Zahnarzt selbst erbringt oder in Auftrag gibt (Material- und Laborkosten).

:LU�HUVWDWWHQ�HQWVSUHFKHQG�GHU�/HLVWXQJVDUW��PLW�GHU�GLH�DOOJHPHLQHQ�/HLVWXQJHQ� LQ�9HUELQGXQJ�VWHKHQ��7DULÀLFKH�
Leistungsbegrenzungen rechnen wir entsprechend an.

6. Besondere nicht medizinisch notwendige Maßnahmen zur Schmerzausschaltung

hEHU�=LႇHU����KLQDXV�HUVHW]HQ�ZLU�I�U�EHVRQGHUH�0D�QDKPHQ�]XU�6FKPHU]DXVVFKDOWXQJ���� ��GHU�erstattungsfähi-
gen Kosten. Wir erstatten maximal 200 EUR pro Kalenderjahr.
Dazu gehören beispielsweise:

�� Akupunktur,
�� Lachgas-Sedierung,
�� Hypnose,
�� Vollnarkose.

7. Vorleistung anderer Kostenträger

Leistungen der GKV oder eines sonstigen Kostenträgers müssen Sie oder die versicherte Person vorab in Anspruch 
nehmen. Bitte weisen Sie die Vorleistung durch einen Erstattungsvermerk auf den eingereichten Rechnungen nach. 
Als Vorleistung gilt auch ein Selbstbehalt, der von der GKV nach §  53 SGB V abgezogen wird. Diesen Selbstbehalt 
erstatten wir nicht. 
Wenn die GKV keine Vorleistung erbringt, hat dies keine Auswirkungen auf die Leistungen. 
Ausnahme:
Sie erhalten keine Vorleistung, weil Sie oder eine versicherte Person einen Behandler ohne Kassenzulassung ge-
ZlKOW�KDEHQ��'DQQ�JLOW��:LU�UHFKQHQ�SDXVFKDO��� ��GHV�HUVWDWWXQJVIlKLJHQ�5HFKQXQJVEHWUDJV�DOV�¿NWLYH�9RUOHLVWXQJ�
an. Das gilt auch für Behandlungen im Ausland, wenn die GKV oder ein sonstiger Kostenträger nachweislich keine 
Vorleistung erbringt.

8. Gebührenordnung

Wir erstatten zahnärztliche Abrechnungen, bis zu den Höchstsätzen der jeweils gültigen Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ) oder der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). 
Zahntechnische Leistungen, die der Zahnarzt selbst erbringt oder beauftragt, müssen nach der GOZ abgerechnet 
ZHUGHQ��0DWHULDO��XQG�/DERUNRVWHQ��VLHKH�=LႇHU������

9. Heil- und Kostenplan

Wir empfehlen Ihnen, für Zahnersatzmaßnahmen, Zahnbehandlungen oder kieferorthopädische Behandlungen vor 
Beginn einen Heil- und Kostenplan bei uns einzureichen. Wir teilen Ihnen dann gerne mit, in welchem Umfang wir 
die Kosten übernehmen.
Wenn Sie uns keinen Heil- und Kostenplan vorlegen, hat dies keine Auswirkungen auf die Leistungen.

10. Behandlung im Ausland

Für Behandlungen im Ausland ersetzen wir maximal die Kosten, die wir bei einer Behandlung in Deutschland zahlen 
würden. 
Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten rechnen wir in Euro um. Dabei legen wir den Kurs des Tages 
zugrunde, an dem wir die Belege erhalten haben.

11. Zuordnung der Kosten

Die Kosten rechnen wir jeweils dem Kalenderjahr zu, in dem
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�� GLH�+HLOEHKDQGOXQJ�VWDWW¿QGHW
oder

�� wir Leistungen zur Vorsorge erbracht haben.
Das Rechnungsdatum ist dafür nicht maßgeblich.

II. Wartezeiten

Es bestehen keine Wartezeiten. 

III. Beiträge

1. Beitragsberechnung

(1) Der Tarif wird nach Art der Schadenversicherung kalkuliert. Es werden keine Alterungsrückstellungen gebil-
GHW��(LQH�hEHUVFKXVVEHWHLOLJXQJ�HUIROJW�QLFKW�
����(QWVFKHLGHQG�I�U�GLH�+|KH�GHU�%HLWUlJH�LVW�GDV�HUUHLFKWH�$OWHU��'DV�HUUHLFKWH�$OWHU�LVW�GLH�'LႇHUHQ]�]ZLVFKHQ�GHP�
laufenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr der versicherten Person. Der Beitrag richtet sich nach der Beitrags-
gruppe des erreichten Alters.
Ab dem 20., 30., 40., 50., 60. und 70. Geburtstag gilt folgende Regelung: Die versicherte Person zahlt ab dem auf 
den Geburtstag folgenden Kalenderjahr den Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe. 
(3) Kinder zahlen bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem sie 20 Jahre alt werden, den Beitrag für Kinder.

2. Beitragsanpassung

(1) Im Rahmen unserer vertraglichen Leistungszusage können sich unsere Aufwendungen für Leistungen ändern, 
zum Beispiel, wenn

�� die Kosten für Heilbehandlungen steigen
oder

�� PHGL]LQLVFKH�/HLVWXQJHQ�KlX¿JHU�EHDQVSUXFKW�ZHUGHQ�
Wir vergleichen mindestens einmal jährlich für jeden Tarif die notwendigen mit den in den technischen Berechnungs-
grundlagen berechneten Versicherungsleistungen. Diesen Vergleich führen wir getrennt für jede Beobachtungsein-
heit eines Tarifs durch. Ergibt diese Gegenüberstellung eine Abweichung von mehr als 5 %, prüfen wir alle Beiträge 
dieser Beobachtungseinheit. Anschließend setzen wir diese neu fest, wenn ein unabhängiger Treuhänder die tech-
nischen Berechnungsgrundlagen überprüft und der Anpassung zugestimmt hat.
Für die Berechnung bilden wir folgende Beobachtungseinheiten: 

ZP5, ZP5F Erwachsene
ZP5, ZP5F Kinder
ZP7, ZP7F Erwachsene
ZP7, ZP7F Kinder
ZP9, ZP9F Erwachsene
ZP9, ZP9F Kinder
ZP1, ZP1F Erwachsene
ZP1, ZP1F Kinder.

Unter den gleichen Voraussetzungen können wir auch einen vereinbarten Risikozuschlag entsprechend ändern. 
(2) Wir verzichten auf eine Beitragsanpassung, wenn wir übereinstimmend mit dem unabhängigen Treuhänder die 
Veränderung der Versicherungsleistungen nur als vorübergehend ansehen.
(3) Beitragsanpassungen sowie Änderungen von vereinbarten Risikozuschlägen werden zu Beginn des zweiten 
Monats wirksam, der auf die Mitteilung der Neufestsetzung und deren maßgebliche Gründe folgt.

IV. Optionsrechte

Wechsel in einen Tarif mit höheren oder umfassenderen Leistungen
Sie können verlangen, dass wir den Versicherungsschutz ohne erneute Gesundheitsprüfung für die versicherte 
Person in den Tarif dieser 7DULÀLQLH mit der nächsthöheren Erstattungsstufe umstellen.
Termin der Umstellung ist jeweils der Erste des Geburtsmonats, in dem die versicherte Person folgendes Alter er-
reicht: Sie wird 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 oder 65 Jahre alt. Sie müssen den Antrag auf Umstellung mindestens 6 
Monate vor dem gewünschten Termin stellen.
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Der höhere oder umfassendere Versicherungsschutz gilt auch für laufende Versicherungsfälle ab dem Termin der 
8PVWHOOXQJ��)�U�GLH�(LQVWXIXQJ�GHV�%HLWUDJV�JLOW�GDV�GDQQ�HUUHLFKWH�/HEHQVDOWHU�DOV�WDULÀLFKHV�(LQWULWWVDOWHU��%LVKHU�
vereinbarte Risikozuschläge passen wir entsprechend an. Leistungsausschlüsse bleiben bestehen.
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Informationen zur Verwendung Ihrer Daten Stand: 01.04.2018

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten durch die SDK-Gruppe und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht 
zustehenden Rechte. Diese Informationen gelten auch für die versicherte Person. 
Wenn die versicherte Person nicht zugleich Versicherungsnehmer ist, wird der 
Versicherungsnehmer diese Informationen der versicherten Person weitergeben.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Der SDK-Gruppe gehören z. Zt. folgende Unternehmen an (verantwortliche Stel-
len):

 – Süddeutsche Krankenversicherung a. G.
 – Süddeutsche Lebensversicherung a. G.
 – Süddeutsche Allgemeine Versicherung a. G.

Kontakt aller Gesellschaften:

Raiffeisenplatz 5 
70736 Fellbach 
Telefon: 0711/7372-7777 
Fax: 0711/7372-7788 
E-Mail: sdk@sdk.de

Unseren Datenschutzbeauftragten aller Gesellschaften erreichen Sie per Post 
unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-
Mail unter:

datenschutz@sdk.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der 
datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsge-
setzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus haben 
wir uns auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten 
durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten 
Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet 
unter www.sdk.de abrufen.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen 
hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschät-
zung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag 
zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnis-
ses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benöti-
gen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie 
hoch der Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung 
von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife 
oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit einer SDK-
Gesellschaft bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten 
Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpas-
sung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftser-
teilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorver-
tragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür be-
sondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei 
Abschluss eines Lebensversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre 
Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i.V.m. Art. 7 DSG-VO ein. Erstellen wir Statistiken 
mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO 
i.V.m. § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Drit-
ten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:

 – zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
 – zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Pro-
dukte der Unternehmen der SDK-Gruppe und deren Kooperationspartner so-
wie für Markt- und Meinungsumfragen,

 – zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Da-
tenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch 
hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung ge-
setzlicher Verpflichtungen wie z.�B . aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und 
steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetz-
lichen Regelungen i.V.m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck 
verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
darüber u.a. auf unserer Internetseite www.sdk.de zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Rückversicherer:

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsun-
ternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und 
ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein 
eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber 
hinaus ist es in der Lebensversicherung möglich, dass der Rückversicherer unser 
Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leis-
tungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir 
übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung 
unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung 
unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. Nähere 
Informationen zum eingesetzten Rückversicherer stellt Ihnen dieser unter 
de.genre.com/Datenschutz/HinweiseArt14DSGVO/ zur Verfügung. Sie können 
die Informationen auch unter den oben genannten Kontaktinformationen 
anfordern.

Vermittler:

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler 
betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur 
Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und 
Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie 
betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und 
Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten 
benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe 
nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe 
verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag 
zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe 
besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von 
Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und 
Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen 
Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet 
werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer 
zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten zum Teil externer Auftragnehmer und Dienstleister.

Folgende Liste beinhaltet die möglichen Stellen und Kategorien von Stellen (sowie 
ggfs. die dazugehörige Firmenadresse), die vereinbarungsgemäß 
Gesundheitsdaten oder einfache personenbezogene Daten, die nach §� 203 
StGB geschützt sind, für die SDK-Versicherungsgruppe erheben, verarbeiten 
oder nutzen. Das bedeutet, dass für jede Datenverarbeitung, -erhebung und 
-übermittlung im Einzelfall geprüft wird, ob und wenn ja, welcher Dienstleister/
Auftragnehmer beauftragt wird. Keinesfalls erfolgt eine automatische 
Datenübermittlung an jeden, der in der Liste genannt ist. In den Klammern sind 
die entsprechenden übertragenen Aufgaben festgehalten.



Adressermittler (Adressabgleich/-prüfung/-anreicherung), ASSEKURATA Asse-
ku ranz Rating-Agentur GmbH, Venloer Str. 301–303, 50823 Köln (Kundenumfra-
gen, Unternehmensrating), Assistancedienstleister (Unterstützung und Service 
im Bereich der Unfall- und Auslandsreisekrankenversicherung, Gesundheitste-
lefon), Beratungsärzte/-unternehmen (Beurteilungen in unterschiedlichen Fach-
bereichen, Gesundheitsservice, Case Management, Disease Management, 
Gesundheitsdienstleistungen, Private Pflegeberatung), Briefkonsolidierung, Mai-
lingdienstleister (Briefe kuvertieren, versenden, Mailingdruck und -versand), Call 
Center (Terminvereinbarungen, Telefoniedienstleistungen), Compagnon Marktfor-
schungsinstitut GmbH & Co. KG, Nöllenstr. 11, 70195 Stuttgart (Kundenumfragen), 
Detekteien (Sachverhaltsaufklärung im Einzelfall bei Betrugsverdacht), Deutsche 
Post E-Post Solutions GmbH, Moltkestr. 14, 53173 Bonn (Input-Management, Da-
tenerfassung), Dienstleister zur Aktenvernichtung (Daten- und Aktenvernichtung), 
Fiducia IT AG, Fiduciastr. 20, 76227 Karlsruhe (Datenkommunikation zwischen 
Genossenschaftsbanken und Süddeutsche Krankenversicherung a. G. und Aus-
landszahlungen), General Reinsurance AG, Theodor-Heuss-Ring 11, 50668 Köln 
(Rückversicherung, Risiko- und Leistungsprüfung), Informationsdienstleister (Bo-
nitätsabfrage), Inkasso-Unternehmen (Inkasso), IT-Dienstleister (Wartung/Betrieb/
Entwicklung Systeme/Anwendungen), Kohlhammer Archivierung, Heßbrühlstraße 
69, 70565 Stuttgart (Archivierung), mhplus Betriebskrankenkasse, Franckstraße 8, 
71636 Ludwigsburg (im Rahmen der M-Tarife Prüfung des Bestehens einer Ver-
sicherung bei der mhplus Betriebskrankenkasse und „Leistung aus einer Hand“), 
PAV Card GmbH, Hamburger Straße 6, 22952 Lütjensee (Erstellung der Versi-
chertenkarte), puls Marktforschung GmbH, Röthenbacher Str. 2, 90571 Schwaig 
(Kundenumfragen), Regionaldirektoren der SDK-Unternehmen (Koordination und 
Organisation der Bestandszuordnung und notwendiger Nachbearbeitungen des 
eingereichten Versicherungsgeschäfts), Süddeutsche Krankenversicherung a. G., 
Raiffeisenplatz 5, 70736 Fellbach (Antrags-, Vertrags- und Leistungsbearbeitung 
für die Süddeutsche Lebensversicherung a. G. und die Süddeutsche Allgemei-
ne Versicherung a. G.), Süddeutsche Lebensversicherung a. G., Raiffeisenplatz 
5, 70736 Fellbach (Risiko- und Leistungsprüfung für die Süddeutsche Kranken-
versicherung a. G.), Übersetzungsbüros (Übersetzung von Rechnungen aus dem 
Ausland).

Eine aktuelle Liste kann auf www.sdk.de eingesehen werden.

Weitere Empfänger:

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger 
übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten 
(z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten 
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personen-
bezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser 
Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von 
drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und 
Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetz-
buch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen be-
tragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte

Sie können unter den o.g. Kontaktdaten Auskunft über die zu Ihrer Person ge-
speicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Vo-
raussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen 
kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie 
ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem struk-
turierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. Eine erteilte Ein-
willigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke 
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen; dies gilt auch für das 

Pro!ling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können 

Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen 

Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten 
Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. 
Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Baden-Württemberg 
Königstraße 10a 
70173 Stuttgart

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. Ihre Angaben 
bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, 
kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Da-
ten mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.

Bonitätsauskünfte

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir 
bei der info-score Consumer Data GmbH (Auskunftei) Informationen zur Beurtei-
lung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. Rechtsgrundlagen dieser Über-
mittlungen sind Art. 6 Abs. 1 b) und Abs. 1 f) DSGVO. Nähere Informationen zur 
eingesetzten Auskunftei stellt Ihnen diese unter !nance.arvato.com/icdinfoblatt 
zur Verfügung. Sie können die Informationen auch unter den oben genannten Kon-
taktinformationen anfordern.

Datenübermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem 
Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestä-
tigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche un-
ternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) 
vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie über das Datenschutzniveau 
bei unseren Dienstleistern in Drittländern können Sie unter den oben genannten 
Kontaktinformationen anfordern.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen/Profiling

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir keine voll-
automatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO.

Um Sie zielgerichtet über Produkte oder Leistungen informieren und beraten zu 
können, setzen wir Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen eine bedarfs-
gerechte Kommunikation und Werbung.

0.024/04.18 – Stand: 01.04.2018



0.024a/04.18 Stand 04/2018 

Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen 
 
Liste der möglichen Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheitsdaten oder 
einfache personenbezogene Daten, die nach § 203 StGB geschützt sind, für die SDK-Versicherungsgruppe 
erheben, verarbeiten oder nutzen. Das bedeutet, dass für jede Datenverarbeitung, -erhebung und –
übermittlung im Einzelfall geprüft wird, ob und wenn ja, welcher Dienstleister/Auftragnehmer beauftragt wird. 
Keinesfalls erfolgt eine automatische Datenübermittlung an jeden, der in der Liste genannt ist. 

 
Stelle Adresse Übertragene Aufgaben 

ASSEKURATA Assekuranz 
Rating-Agentur GmbH  

Venloer Str. 301-303,  
50823 Köln 

Kundenumfragen, Unternehmensrating 

Compagnon Marktforschungs-
institut GmbH & Co. KG  

Nöllenstr. 11, 
70195 Stuttgart 

Kundenumfragen 

Deutsche Post E-Post 
Solutions GmbH 

Moltkestr. 14,  
53173 Bonn 

Input-Management, Datenerfassung 

Fiducia IT AG Fiduciastr. 20 
76227 Karlsruhe 

Datenkommunikation zwischen 
Genossenschaftsbanken und Süddeutsche 
Krankenversicherung a.G. und 
Auslandszahlungen 

General Reinsurance AG 
 

Theodor-Heuss-Ring 11 
50668 Köln 

Rückversicherung,  
Risiko- und Leistungsprüfung 

Kohlhammer Archivierung Heßbrühlstraße 69 
70565 Stuttgart 

Datenarchivierung 
 

mhplus Betriebskrankenkasse Franckstraße 8 
71636 Ludwigsburg 

Im Rahmen der M-Tarife Prüfung des 
Bestehens einer Versicherung bei der 
mhplus Betriebskrankenkasse und 
„Leistung aus einer Hand“ 

PAV Card GmbH Hamburger Straße 6 
22952 Lütjensee 

Erstellung der Versichertenkarte 
 

puls Marktforschung GmbH Röthenbacher Straße 2 
90571 Schwaig 

Kundenumfragen 

Süddeutsche 
Krankenversicherung a.G. 

Raiffeisenplatz 5 
70736 Fellbach 

Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsbearbeitung für die Süddeutsche 
Lebensversicherung a.G. und die 
Süddeutsche Allgemeine Versicherung 
a.G.)  

Süddeutsche 
Lebensversicherung a.G. 

Raiffeisenplatz 5 
70736 Fellbach 

Risiko- und Leistungsprüfung für die 
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. 

 
 

Kategorie von Stellen Übertragene Aufgaben 

Adressermittler Adressabgleich /-prüfung /-anreicherung 
Assistancedienstleister Unterstützung und Service im Bereich der Unfall- und 

Auslandsreisekrankenversicherung, Gesundheitstelefon  
Beratungsärzte/ -unternehmen Beurteilungen in unterschiedl. Fachbereichen, Gesundheitsservice, Case 

Management, Disease Management, Gesundheitsdienstleistungen, 
Private Pflegeberatung  

Briefkonsolidierung, 
Mailingdienstleister 

Briefe kuvertieren, versenden, Mailingdruck und -versand 

Call Center Terminvereinbarungen, Telefoniedienstleistungen 
Detekteien Sachverhaltsaufklärung im Einzelfall bei Betrugsverdacht  

                                                             
 Süddeutsche Krankenversicherung a.G., Süddeutsche Lebensversicherung a.G., Süddeutsche Allgemeine Versicherung a.G. 
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Dienstleister zur 
Aktenvernichtung 
IT-Dienstleister 

Daten- und Aktenvernichtung 
 
Wartung/Betrieb/Entwicklung Systeme/Anwendungen 

Informationsdienstleister Bonitätsabfrage 
Inkassounternehmen Inkasso  
Regionaldirektoren der SDK-
Unternehmen 

Koordination und Organisation der Bestandszuordnung und notwendiger 
Nachbearbeitungen des eingereichten Versicherungsgeschäfts  

Übersetzungsbüros Übersetzung von Rechnungen aus dem Ausland 
 
 
Hinweis: Steht Ihre besondere persönliche Situation den berechtigten Interessen des Unternehmens an einer Beauftragung 
entgegen, können Sie dieser Beauftragung ggf. widersprechen. 
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Datenschutz im Internet  
 
Einführung  
 
Der sichere und vertrauensvolle Umgang mit personenbezogenen und sensiblen Daten ist seit jeher ein 
Kernanliegen der SDK – dies gilt selbstverständlich auch für das Internet. Zum Schutz Ihrer Privatsphäre 
verwenden wir zeitgemäße Techniken zur Sicherung Ihrer Daten. 
 
Rechtsgrundlagen   
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt unter Beachtung der Bestimmungen der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO; wirksam ab 25. Mai 2018), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren 
maßgeblichen Gesetze zur Verarbeitung personenbezogener Daten. 
 
Darüber hinaus gelten die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die 
deutsche Versicherungswirtschaft“ (Code of Conduct, CoC), welche zusammen mit Vertretern der 
Datenschutzaufsichtsbehörden, der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. und des 
Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) entwickelt wurden und die 
Einhaltung datenschutzrechtlicher Regelungen branchenweit sicherstellen sollen. Die SDK-Gruppe hat 
die Vorgaben des CoC als verbindlich anerkannt und ist dem CoC zum 01.01.2015 beigetreten. 
Einzelheiten finden Sie hier. 

  
Daten, die durch die Browser-Technologie übermittelt werden  
 
Auf unserer Website werden mit Technologien der etracker GmbH (www.etracker.com) Daten zu 
Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten werden unter 
Einsatz von Cookies pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt. Ein Personenbezug ist nicht möglich. 
Sie können der Datenerhebung und -speicherung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter 
http://www.etracker.de/privacy?et=SLsT3K widersprechen.  
 
Diese Website nutzt zudem das Retargeting-Tag Website Custom Audiences des sozialen Netzwerks 
Facebook, 1601 South California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). So kann das Verhalten 
von Nutzern nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf eine Facebook-Werbeanzeige auf die 
Website der SDK weitergeleitet wurden. Grundsätzlich wird dabei aus Ihren Nutzungsdaten eine nicht-
reversible und nicht-personenbezogene Prüfsumme (Hashwert) erzeugt, die zu Marketing- und 
Analysezwecken an Facebook übermittelt werden kann. Die erhobenen Daten sind für uns anonym und 
bieten uns keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer. Bei Website Custom Audiences wird der 
Facebook Cookie angesprochen. Weitere Informationen über Umfang und Zweck der Datenerhebung 
und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzrichtlinien von Facebook, welche u.a. unter Facebook Website Custom Audiences (klicken 
Sie hier) und Facebook Privatsphäre (klicken Sie hier) zu finden sind. Falls Sie keine Datenerfassung 
via Custom Audiences wünschen bzw. der Nutzung von Facebook Website Custom Audiences 
widersprechen möchten, können Sie dies hier deaktivieren.  
 
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 
und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Auf dieser Webseite wurde die IP-
Anonymisierung aktiviert, so dass die IP-Adresse der Nutzer von Google innerhalb von Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über 
die Webseiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der  
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Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im 
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen  
 
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden 
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 
Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inklusive Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung 
dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren. 
 
Die Erfassung durch Google Analytics können Sie verhindern, indem Sie den nachfolgenden Link 
anklicken. Es wird sodann ein Opt-Out-Cookie gesetzt. Dadurch wird eine zukünftige Erfassung Ihrer 
Daten beim Besuch dieser Webseite verhindert. <a href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics 
deaktivieren</a> 
 
Unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. https://www.google.de/intl/de/policies/ finden 
Sie nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz von Google. Google Analytics 
wurde auf dieser Webseite um den Code „anonymizelp“ erweitert, um eine anonymisierte Erfassung 
von IP-Adressen zu gewährleisten. 
 
Diese Webseite verwendet den Kartendienst Google Maps, um geographische Informationen visuell 
darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, USA) auch Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen 
durch Besucher der Webseite erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die 
Datenverarbeitung durch Google können Sie den Datenschutzhinweisen von Google entnehmen, die 
Sie unter www.google.com/privacypolicy.html abrufen können. 
 
 
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten/Werbung  
 
Die personenbezogenen Daten (z.B. Name, Adresse, Email), die Sie uns über eine Webseite mitteilen, 
werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten 
zur Verfügung gestellt haben. Darüber hinaus können wir diese Daten für gelegentliche Angebote an 
Sie nutzen, um Sie über neue Produkte oder Dienstleistungen zu informieren. Sie können dieser 
Nutzung jederzeit widersprechen.  
 
Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass 
wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben haben.  
 
Gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO; wirksam ab 25. Mai 2018) bestehen für jedes 
Unternehmen zukünftig gesetzliche Informationspflichten, sobald und soweit es personenbezogene 
Daten zur Verarbeitung bei Ihnen erhebt. In den Versicherungsanträgen der SDK-Gruppe werden daher 
zukünftig entsprechende Informationen zur konkreten Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 
und den Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte enthalten sein. Das Informationsblatt 
zum Datenschutz zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie hier. Gerne übersenden 
wir Ihnen das Informationsblatt zum Datenschutz auf Wunsch auch in Papierform zu. 
 

Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang auch die Datenschutzeinwilligungserklärungen mit 
Schweigepflichtentbindung, welche in den Versicherungsanträgen der Kranken-, Lebens- und 
Unfallversicherung enthalten sind. Diese Einwilligungserklärungen sind erforderlich, um die 
Risikoprüfung und die Leistungsbearbeitung durchführen zu können. Die aktuelle Version einer 
Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung finden sie hier. Eine von Ihnen erteilte 
Einwilligungserklärung gilt auch für die Datenverarbeitung durch unsere Dienstleister. Mit welchen 
Dienstleistern wir zusammenarbeiten, können Sie der Dienstleisterliste entnehmen. Die aktuelle 
Dienstleisterliste finden Sie hier. Gerne übersenden wir Ihnen diese Dienstleisterliste auf Wunsch auch 
in Papierform zu. 
 



   

0.410/08.18 

Angebotsanforderungen  
Aus vertriebsorientierten Gründen kann eine Weitergabe der Daten an Vermittler dieses Unternehmens 
oder an Dritte, z.B. extern arbeitende Makler, zu der von Ihnen gewünschten Dienstleistung erfolgen. 
Der Weitergabe Ihrer Daten können Sie widersprechen.  
 
 
Ihre Rechte  
 
Ihnen steht ein Auskunftsrecht über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten zu. Darüber hinaus 
können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten 
verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten  
 
sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format zustehen. Eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der 
Direktwerbung zu widersprechen. 
 
Sicherheit im Internet  
 
Damit die Kommunikation im Internet Vertraulichkeit gewährleistet, setzen wir bei Übertragung von 
persönlichen Daten, z.B. bei Angebotsanforderung oder Online-Abschluss eine SSL-Verschlüsselung 
(Secure Socket Layer) ein.  
 
Was ist ein Cookie?  
 
Ein Cookie ist eine winzige Textdatei, die mit Ihrer Erlaubnis auf der Festplatte Ihres Computers 
gespeichert wird. Wenn Ihr Browser so eingestellt ist, dass er Cookies nur nach einer Bestätigung durch 
den Benutzer akzeptiert, werden Sie beim Besuch von www.sdk.de feststellen, dass ein Cookie auf 
Ihrem Computer gespeichert werden soll. Wenn Sie es erlauben, speichert der Browser den Text in 
einer kleinen Datei. Damit wird der User im Verlauf der Sitzung vom Server wiedererkannt. Das Cookie 
verliert bei uns nach Sitzungsende seine Gültigkeit.  
 
Noch Fragen?  
 
Für weitere Fragen steht Ihnen gerne unser Datenschutzbeauftragter der SDK Versicherungsgruppe 
unter folgender Adresse zur Verfügung:  
 
Süddeutsche Krankenversicherung a.G.  
Datenschutzbeauftragter  
Raiffeisenplatz 5  
70736 Fellbach  
Telefon: (0711) 7372-7777  
E-Mail: Datenschutz@sdk.de  
 
 
Stand 01.05.2018 
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Informationen über den Beitritt zum Code of Conduct 

 

Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft (Code of Conduct) 
 
 
Der sichere und vertrauensvolle Umgang mit personenbezogenen und sensiblen Daten ist für die SDK-Gruppe 
(SDK) seit jeher ein Kernanliegen. 
 
 

Als Versicherungsunternehmen benötigt die SDK zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem 
Abschluss eines Versicherungsvertrages sowie zur Vertrags- und Leistungsabwicklung personenbezogene 
Daten von Ihnen. Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung erfüllen. 

 

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) hat zusammen mit Vertretern der 
Datenschutzbehörden und der Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. Verhaltensregeln für 

den Umgang mit personenbezogenen Daten der Versicherten entwickelt. Der für den GDV zuständige Berliner 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat diese Verhaltensregeln gemäß § 38a 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) als mit dem geltenden Datenschutzrecht vereinbar erklärt. 

 

Die SDK-Gruppe, bestehend aus der Süddeutschen Krankenversicherung a. G., der Süddeutschen 
Lebensversicherung a. G. und der Süddeutschen Allgemeine Versicherung a. G., ist diesen Verhaltensregeln 
für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft (Code of 
Conduct) zum 01.01.2015 beigetreten. Die aufgeführten Unternehmen verpflichten sich hiernach, diese 
Verhaltensregeln einzuhalten. 

 

Den Wortlaut des Code of Conduct haben wir auf unserer Internetseite veröffentlicht. Auf Anfrage übersenden 
wir Ihnen die Druckversion des Code of Conduct auch gerne auf dem Postweg. Gleiches gilt selbstverständlich 
auch für die Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung sowie für die Dienstleisterliste der SDK-
Gruppe. 
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